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II. Syrische Flüchtlinge in Deutschland

1. Spontan einreisende Syrische Flüchtlinge in 1. Spontan einreisende Syrische Flüchtlinge in 
Deutschland

- In Deutschland leben derzeit etwa 50.000 Syrische Staatsangehörige – etwa 
18.000 sind seit Ausbruch des Konfliktes im April 2011 nach Deutschland 
gekommen. 

- Seit April 2012 gilt für syrische Staatsangehörige ein Abschiebestopp
- Die meisten der syrischen Staatsangehörigen besitzen regulären Aufenthaltstitel
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2. Aufnahmeprogramm der Bundesregierung für 2. Aufnahmeprogramm der Bundesregierung für 
5.000 syrische Flüchtlinge (HAP)

• Das BMI hat am 20. März 2013 angekündigt, aus humanitären Gründen bis zu 
5.000 syrische Flüchtlinge gezielt aus der Region aufzunehmen und ihnen in 
Deutschland vorübergehenden Schutz zu gewähren;

• Hintergrund für diese Entscheidung war 
(1) die sich zuspitzende Situation in Syrien und deren humanitäre Folgen –

insbesondere die dramatisch wachsende Zahl syrischer Flüchtlinge in den 
angrenzenden Staaten – und der daraus erwachsende Wunsch der 
Bundesregierung, Unterstützung und Hilfe zu leisten;

(2) die eingeschränkten rechtlichen Möglichkeiten zahlreicher syrischer 
Staatsangehöriger in Deutschland, ihre Verwandten aus der Region zum 
vorübergehenden Schutz bei sich aufzunehmen und zu unterstützen. 

• Zur Konkretisierung des Aufnahmeprogramms haben Bund und Länder auf der 
Grundlage von 23 Abs. 2 AufenthG eine Aufnahmeanordnung erarbeitet und 
am 30. Mai 2013 verabschiedet.

• Ziffer 1 der Aufnahmeanordnung umschreibt die Zielgruppe des 
Aufnahmeprogramms: bis zu 5.000 syrische Flüchtlinge mit Aufenthalt im 
Libanon, in Jordanien oder in Syrien, wobei die Aufnahme grundsätzlich aus 
dem Libanon erfolgen soll. 

• Gemäß Ziffer 2 der Aufnahmeanordnung können auch syrische Flüchtlinge 
aus anderen Staaten Berücksichtigung finden, soweit ihre Fälle einer 
deutschen Auslandsvertretung bereits bekannt waren. UNHCR ist in diese 
Fälle nicht einbezogen. 

• Hinsichtlich der Auswahl der übrigen Flüchtlinge hat die Bundesregierung 
UNHCR um Unterstützung gebeten. 

2. HAP 2. HAP –– Inhalt der Aufnahmeanordnung
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Das Aufnahmeprogramm soll humanitäre Maßnahmen zur Hilfe und Unterstützung für 
syrische Flüchtlinge in den Erstaufnahmestaaten ergänzen, nicht ihnen entgegenwirken. 
Bezweckt werden soll

(1) die Verbesserung der Schutzsituation einzelner besonders bedürftiger Flüchtlinge 
(2) die Entlastung der Erstzufluchtsstaaten in der Region
(3) eine Akzeptanz des Aufnahmeprogramms auch bei denjenigen Flüchtlingen, die 
selbst nicht mit in das Programm aufgenommen werden können

Für die von UNHCR ausgewählten und vorgeschlagenen Flüchtlinge einschließlich 
Flüchtlinge mit familiären Bindungen nach Deutschland gilt grundsätzlich das 
Vorregistrierungserfordernis (Registrierung bei UNHCR Libanon als Flüchtling oder 
schutzsuchend vor dem 31. März 2013). 
Eine Bewerbung um Berücksichtigung unter dem Aufnahmeprogramm findet entgegen 
der insoweit missverständlichen Formulierung von Ziffer 2 der Aufnahmeanordnung 
ausdrücklich nicht statt.

Im Rahmen der Auswahl von Flüchtlingen durch UNHCR 
ist Folgendes zu beachten: 

2. HAP 2. HAP -- Inhalt der Aufnahmeanordnung

Gemäß Ziffer 3 der Aufnahmeanordnung konzentriert sich das Aufnahmeprogramm 
auf drei Hauptgruppen syrischer Flüchtlinge mit derzeitigem Aufenthalt im Libanon: 

(a) Flüchtlinge mit humanitären Bedürfnissen:
• besonders schutzbedürftige Kinder mit ihren Eltern bzw. 

Personensorgeberechtigten (unter Wahrung der Einheit der Familie); 
Personen mit medizinischem Bedarf; Frauen in prekären 
Lebenssituationen sowie Angehörige religiöser Minderheiten, sofern eine 
spezifische religionsbezogene Verfolgungssituation vorliegt;

(b) Flüchtlinge mit familiären oder sonstigen Bezügen nach Deutschland:
• Flüchtlinge mit familiären Bindungen; Flüchtlinge, die sich zuvor längere 

Zeit legal in Deutschland aufgehalten haben; Flüchtlinge mit deutschen 
Sprachkenntnissen; Flüchtlinge mit sonstigen Bezügen (insbesondere zu 
aufnahme- und unterstützungsbereiten Institutionen; 

(c) Flüchtlinge mit der Fähigkeit, nach Beendigung des Konflikts einen 
besonderen Beitrag zum syrischen Wiederaufbau zu leisten:

• Personen, die die Zeit ihres Aufenthaltes in Deutschland zum Erhalt oder 
zum Ausbau vorhandener beruflicher Qualifikationen nutzen können, 
sofern diese Möglichkeit am gegenwärtigen Aufenthaltsort nicht besteht.
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2. HAP 2. HAP -- Inhalt der Aufnahmeanordnung

Ziffer 7 der Aufnahmeanordnung regelt den Aufenthaltsstatus der aufgenommenen 
Personen in Deutschland. Sie erhalten eine zunächst auf 2 Jahre befristete 
Aufenthaltserlaubnis gemäß 23 Abs. 2 AufenthG; diese ist u.a. mit folgenden 
Rechten verknüpft:
-Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang;
-Uneingeschränkter Zugang zu Sozialleistungen einschließlich Krankenversicherung 
analog deutschen Staatsangehörigen (SGB II / XII);
-Integrationskursberechtigung;
-Möglichkeit der Verlängerung der AE bei Fortbestehen der für die 
Aufnahmeentscheidung relevanten Tatsachen (humanitäre 
Abschiebungshindernisse);
-Möglichkeit der Aufenthaltsverfestigung (Niederlassungserlaubnis) nach 5 Jahren;
-Rechtsanspruch auf Familiennachzug bei Vorliegen der allgemeinen 
Nachzugsvoraussetzungen.

2. HAP 2. HAP -- Inhalt der Aufnahmeanordnung

Ziffern 4, 8 und 11 der Aufnahmeanordnung regeln die Verteilung der 
aufgenommenen Flüchtlinge im Bundesgebiet. 
-Analoge Anwendung des Königsteiner Schlüssels;
-Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse (medizinische Fälle, alleinreisende 
Kinder);
-Für die aufgenommenen Flüchtlinge besteht während der Dauer des Bezuges von 
Sozialleistungen Wohnortbindung; im Übrigen ist ihre Freizügigkeit nicht 
eingeschränkt. 
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2. HAP 2. HAP -- Inhalt der Aufnahmeanordnung

Ziffern 5 und 5 der Aufnahmeanordnung regeln das Erfordernis eines erfolgreich 
durchlaufenen Visumsvefahrens, in dessen Rahmen eine obligatorische 
Sicherheitsüberprüfung stattfindet. 

Ziffer 10 der Aufnahmeanordnung sieht vor, dass ein Teil der aufzunehmenden 
Flüchtlinge auf eigene Kosten selbständig in das Bundesgebiet einreist. -> Nach 
Kenntnis von UNHCR wurde dieses Verfahren bislang vor allem für die 
Botschaftsfälle  praktiziert. 

Die Aufnahmeanordnung wird durch ein Begleitschreiben des 
Bundesinnenministeriums ergänzt, in dem präzisierende Regelungen zum 
Visumverfahren und den hierbei vorzulegenden Dokumenten sowie zum 
Familiennachzug enthalten sind. Das Begleitschreiben enthält zudem Regelungen 
zur Kostentragung.

2. HAP 2. HAP -- Auswahlverfahren unter Beteiligung von Auswahlverfahren unter Beteiligung von 
UNHCR

Identifikation & Vorauswahl durch UNHCR

„Submission“ an das Bundesamt für für Migration und 
Flüchtlinge

Entscheidung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (im Regelfall nach Aktenlage)

Sicherheitsüberprüfung im Rahmen des Visumsverfahrens

Medizinische Untersuchung zur Feststellung medizinischer 
Bedürfnisse und zum Ausschluss übertragbarer 
Krankheiten
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2. HAP 2. HAP -- Auswahlverfahren unter Beteiligung von Auswahlverfahren unter Beteiligung von 
UNHCR 

...Differenziertes Vorgehen je nach Gruppe:

(1) Flüchtlinge mit humanitären Bedürfnissen und
(3) Flüchtlinge mit der Fähigkeit, nach Beendigung des Konflikts einen besonderen 
Beitrag zum syrischen Wiederaufbau zu leisten
-Ausgangspunkt sind die von UNHCR im Rahmen der Registrierung oder späterer 
„home-visits“gewonnenen Erkenntnisse zu spezifischen Schutzbedürfnissen -> kein 
„Bewerbungsverfahren“!
-Informationen / Hinweise anderer humanitärer Organisationen (zB Caritas) fließen 
in Bewertung mit ein;
-Informationen werden im Rahmen von Gesprächen mit den Flüchtlingen verifiziert 
und in einem Standard-Formular zusammengefasst;
-Standard-Formular wird elektronisch an das zur Entscheidung beauftragte BAMF 
gesendet. 

2. HAP 2. HAP -- Auswahlverfahren unter Beteiligung von Auswahlverfahren unter Beteiligung von 
UNHCR

...Differenziertes Vorgehen je nach Gruppe:

(2) Flüchtlinge mit verwandtschaftlichen oder sonstigen Bezügen nach Deutschland: 
-Aufgrund vereinfachter Registrierungsverfahren hat UNHCR Libanon nur begrenzte 
Informationen zum Verbleib weiterer Familienmitglieder;
-Ausgangspunkt für Identifikation von Flüchtlingen mit familiären Beziehungen in 
Deutschland: „Interessenabfrage“ in Deutschland (via Web-Formular in D und En);
-Neben persönlichen Daten wird auf Wunsch der Bundesregierung / der Länder auch 
Unterstützungspotential erfragt;
-UNHCR Deutschland überprüft die Datensätze auf Schlüssigkeit und Konsistenz und 
übermittelt sie zur weiteren Bearbeitung an UNHCR Libanon -> weiteres Vorgehen wie 
bei Gruppen (1) und (3)
-Aus der Erfassung des Wunsches in Deutschland lebender Personen syrischer 
Abstammung um Berücksichtigung von Angehörigen erwächst keinerlei 
Rechtsanspruch auf Weitergabe der Daten, Einbeziehung der genannten Personen in 
das Aufnahmeprogramm oder auf individuelle Prüfung des Aufnahmewunsches!
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2.343 Fälle / 9431 Personen von UNHCR Beirut auf der Grundlage der bei 
der Registrierung gesammelten Daten auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Kriterien des HAP überprüft

619 Fälle / 2.626 Personen zur Ergänzung / 
Verifikation der bei der Registrierung erhobenen 
Daten von UNHCR Beirut interviewt

Ca. 1.900 Einzelpersonen wurden dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von 
UNHCR Beirut zur Aufnahme vorgeschlagen

Ca. 950 Einzelpersonen wurde vom BAMF  
(vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des 
Visumverfahrens) eine Aufnahmezusage in 
Aussicht gestelltAussicht gestellt

Etwa 700 syrische Staatsangehörige sind 
inzwischen unter dem HAP in Deutschland 
eingereist – darunter ca. 350 von UNHCR 

ausgewählte Flüchtlinge 

2. HAP 2. HAP -- Gegenwärtiger Stand des 2. HAP 2. HAP Gegenwärtiger Stand des Gegenwärtiger Stand des Gegenwärtiger Stand des 
Aufnahmeprogramms

- In weiteren etwa 950 Fällen stand 
eine Entscheidung des BAMF am 
01.11.2013 noch aus

- 56 Fälle / 254 Einzelpersonen erwarten derzeit die 
Ausreise-Clearance der libanesischen Behörden; der 
nächste Flug ist für Anfang Oktober geplant

...dies beinhaltet 251 
Interessenbekundungen / 1.000 

Einzelpersonen, die von UNHCR Berlin 
an UNHCR Beirut übermittelt wurden

2. HAP 2. HAP -- Statistik UNHCR Berlin

(1) Telefon-Hotline
UNHCR Berlin hat seit dem 01. Juni 2013 eine Telefonhotline für Fragen rund um das 

Syrien-Aufnahmeprogramm des Bundes eingerichtet, die gegenwärtig mit zwei 
Mitarbeitern besetzt ist und täglich zwischen 10.00 und 12.00 sowie zwischen 
15.00 und 17.00 erreichbar ist. 

Über die Hotline wurden bislang 3.032 telefonische Beratungen durchgeführt, darüber 
hinaus wurden 1.302 elektronische Anfragen per e-Mail beantwortet. 

(2) Interessenbekundungen von Angehörigen
Seit dem 15. Juni 2013 können in Deutschland lebende Angehörige syrischer 

Flüchtlinge über ein Internet-Formular ihr Interesse an der Aufnahme ihrer 
Familienmitglieder anmelden. 

Über das Internet-Portal wurden bislang 3.056 Interessenbekundungen registriert. 
Bedauerlicherweise entsprachen hiervon nur 251 (1.000 Einzelpersonen) den 
Kriterien des HAP. 
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...Bitte nutzen Sie die folgenden Informationskanäle: 

http://www.unhcr.de/unhcr/in-
deutschland/aufnahmeprogramm-syrien.html

UNHCR-Syrien-Hotline: 030 202 202 21
E-Mail: Syrien@unhcr.org

2. HAP 2. HAP -- Fragen zum Aufnahmeprogramm?

3. Die Länderprogramme zur Aufnahme syrischer 3. Die Länderprogramme zur Aufnahme syrischer 
Flüchtlinge mit Angehörigen in Deutschland
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3. Länderaufnahme 3. Länderaufnahme -- Hintergrund

Bundestagsbeschluss vom 28.06.2013: 

Die Bundesregierung wurde im Rahmen eines fraktionsübergreifenden Antrags 
aufgefordert, ihr Einvernehmen mit weitergehenden Aufnahmeprogrammen für 
syrische Flüchtlinge mit Familienangehörigen in Deutschland durch die Bundesländer 
zu erklären.

Mittlerweile haben 14 Bundesländer entsprechende Aufnahmeanordnungen erlassen 
oder in Planung; lediglich Bayern und Sachsen scheinen derzeit keine weitere 
Gruppenaufnahme syrischer Flüchtlinge anzustreben.

Eine Übersicht über die einzelnen Landesregelungen findet sich auf der Web-Seite von 
Pro-Asyl. 

3. Länderaufnahme 3. Länderaufnahme -- Inhalt der Regelungen
Die vorliegenden Aufnahmeanordnungen sehen in der Regel die Aufnahme unter folgenden 
Voraussetzungen vor: 
•Zuzug zu Verwandten in Deutschland, die einen deutschem Pass oder eine reguläre 
Aufenthaltserlaubnis besitzen und mindestens seit 1.1.2013 hier leben;
•Die aufzunehmenden Personen müssen sich in Syrien oder den Anrainerstaaten oder Ägypten
befinden. Syrer mit Aufenthalt in anderen EU-Staaten sind von der Aufnahme ausgeschlossen;
•Begünstigt sind Ehegatten, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel oder Geschwister sowie deren 
Ehegatten und minderjährigen Kinder. In einigen Ländern können explizit auch weitere 
Personensorgeberechtigte dieser Kinder aufgenommen werden.
•Die Angehörigen in Deutschland - oder Dritte - müssen eine Verpflichtungserklärung über 
sämtliche Lebensunterhaltskosten (teilweise einschließlich der Kosten für die 
Krankenbehandlung) der aufgenommenen Flüchtlinge abgeben. Die Ausländerbehörden führen 
hierzu eine Bonitätsprüfung durch, mit der nachgewiesen werden soll, dass die 
Verpflichtungsgeber über ausreichendes Einkommen für die Familie hier und die 
nachziehenden Verwandten verfügen. 
•Die Regelungen sind befristet auf Ende Februar 2014, in Bremen auf den 9.3., Thüringen auf 
den 10.3., in Sachsen-Anhalt und NRW auf Ende März 2014. 
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3. Länderaufnahme 3. Länderaufnahme –– Aufenthaltsstatus und 3. Länderaufnahme 3. Länderaufnahme Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsstatus und 
Folgerechte

- Die im Rahmen der Länderprogramme aufgenommenen Flüchtlinge erhalten eine 
zunächst auf ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis gemäß 23 Abs. 1 AufenthG 
„wegen des Bürgerkrieges“;

- Gemäß 1 AsylBlG unterliegen die im Rahmen der Länderprogramme 
aufgenommenen Flüchtlinge nicht dem SGB II/XII, sondern erhalten Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz;

- Die Leistungen nach dem AsylBLG sind subsidiär ggü der Unterstützung durch 
Angehörige (Verpflichtungserklärung!);

- Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist gestattet. Für die Zeit des 
Sozialleistungsbezuges bzw. der Arbeitslosigkeit ist der Abschluss einer 
Krankenversicherung für die meisten dieser Flüchtlinge jedoch ausgeschlossen 
(keine gesetzliche Versicherungspflicht, PKV in den meisten Fällen wirtschaftlich 
kaum möglich);

III. Psychosozialer Versorgungsbedarf syrischer III. Psychosozialer Versorgungsbedarf syrischer 
Flüchtlinge

• Viele der syrischen Flüchtlinge haben aufgrund eigener oder überlieferter 
traumatischer Erfahrungen in Syrien oder auf der Flucht psychologischen 
Beratungs- oder Behandlungsbedarf;

• In der Regel ist davon auszugehen, dass in den Erstzufluchtsstaaten keine 
psychologische Betreuung stattgefunden hat;

• In Deutschland ist vor allem für die im Rahmen der Länderprogramme 
aufgenommenen syrischen Flüchtlinge der Zugang zu medizinischer Versorgung 
eingeschränkt (Asylbewerberleistungsgesetz, Verpflichtungserklärung)

• Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland sollten auf die 
individuelle Lebenssituation (Aufenthaltsstatus, familiäre Bindungen, 
Fluchthistorie, etc.) abgestimmt sein
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!




